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Aufgaben der BG Verkehr in der Seeschifffahrt
Die Dienststelle Schiffssicherheit und der Geschäftsbereich Prävention als Akteure im dualen System 
der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes auf Seeschiffen

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind in Deutsch
land als duales System organisiert. Die staatlichen Arbeits
schutzbehörden (Gewerbeaufsichtsämter, Ämter für Ar
beitsschutz) kontrollieren dabei die Einhaltung der staatli
chen Vorschriften im Unternehmen und beraten die Unter
nehmerinnen und Unternehmer zu deren Umsetzung.

Die Unfallversicherungsträger arbeiten auf der Grundlage 
des Siebenten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) und ha
ben die präventive Aufgabe, Arbeitsunfälle, Berufskrank
heiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu ver
hüten. Sie beraten die Unternehmer und Unternehmerin
nen sowie die Versicherten in diesen Fragen und kontrol
lieren die Präventionsmaßnahmen in den Betrieben.

Die staatlichen Arbeitsschutzbehörden und die Unfallver
sicherungsträger sind dabei gesetzlich zur Zusammenar
beit verpflichtet.

„In der Seeschifffahrt ist alles ein wenig anders…“, diese 
oft gehörte Aussage trifft auch auf das duale System der 
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes auf See
schiffen zu. Mit dem Inkrafttreten des Seearbeitsgesetzes 
im Jahr 2013 wurden die Aufgaben der staatlichen Arbeits
schutzbehörden zur Arbeitssicherheit und zum Gesund
heitsschutz von Besatzungsmitgliedern auf Kauffahrtei
schiffen auf die BG Verkehr übertragen. Innerhalb der 
BG Verkehr sind daher zwei Geschäftsbereiche mit dem 
Arbeitsschutz befasst.

Die Dienststelle Schiffssicherheit nimmt die Aufgaben der 
staatlichen Arbeitsschutzbehörden im Rahmen der ihr 
übertragenen Aufgaben für die Besatzungsmitglieder auf 
Kauffahrteischiffen wahr. Der Geschäftsbereich Präventi
on der BG Verkehr ist als Unfallversicherungsträger für die 
Unternehmen der Seefahrt, d.h. für die Versicherten in der 
Landorganisation und an Bord der Schiffe, zuständig.
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